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Die Kommission zur Vorberatung aller Massnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 
behandelte die Vorlage in einer Sitzung und dankt den Vertretern des Departementes für 
Inneres und Volkswirtschaft, der Staatskanzlei und des Amtes für Wirtschaft und Arbeit 
für die Begleitung der Verhandlungen. 
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse 
Die Kommission zur Vorberatung aller Massnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 
hat die Botschaft des Regierungsrates betreffend Genehmigung der Covid-19-
Notstandsmassnahme betreffend Härtefallprogramm Kanton Thurgau: Umsetzung der 
Verordnung über Härtefallmassnahmen für Unternehmen im Zusammenhang mit der 
Covid-19-Epidemie im Jahr 2022 beraten. 
 
Die Kommission hat den Beschlussesentwurf des Grossen Rates betreffend Ge-
nehmigung der Covid-19-Notstandsmassnahme betreffend Härtefallprogramm 
Kanton Thurgau: Umsetzung der Verordnung über Härtefallmassnahmen für Un-
ternehmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie im Jahr 2022 (Covid-19-
Härtefallverordnung 2022, HFMV 22, Stand 2. Februar 2022) einstimmig gutgeheis-
sen und beantragt dem Grossen Rat einstimmig, dem Härtefallprogramm 2022 zu 
zustimmen. 
 
 
Allgemeines 
Aufgrund der weiter bestehenden pandemiebedingten Unsicherheiten hat die Bundes-
versammlung die Härtefallbestimmungen im Covid-19-Gesetz (SR 818.102) am 17. De-
zember 2021 um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Damit können pan-
demiebedingte Ausfälle, die durch Massnahmen des Bundes bei Betrieben entstanden 
sind, wiederum abgefedert werden. Für den Kanton Thurgau stehen dafür im neuen Här-
tefallprogramm maximal 25.3 Mio. Franken zur Verfügung. Davon sind maximal 5.060 
Mio. Franken durch den Kanton Thurgau zu tragen. 
Trotz der erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung, die durch die im Februar 2022 erfolg-
te Aufhebung sämtlicher Massnahmen, die in die Handels- und Gewerbefreiheit der Un-
ternehmen eingriffen, weiter begünstigt werden dürfte, gibt es Branchen, in denen in den 

vergangenen Monaten – insbesondere durch die 2G-Regel – eine punktuelle Betroffen-
heit auszumachen war. 
Bei der Schaffung und Alimentierung eines Härtefallprogramms 2022 stellt sich aus fi-
nanzrechtlicher Sicht die Frage nach der Finanzbefugnis. Der maximale kantonale Bei-
trag von 5.060 Mio. Franken überschreitet die Finanzbefugnis des Grossen Rates und es 
bedarf einer Volkabstimmung für die Bereitstellung der Mittel. Eine Volksabstimmung wä-
re frühestens am 25. September 2022 möglich. Damit könnten Auszahlungen im Rah-
men des Härtefallprogramms 2022 erst im 4. Quartal 2022 erfolgen. Die Abwehr von 
wirtschaftlichen und sozialen Notständen mit weitreichenden Konsequenzen muss rasch 
erfolgen können, da die wirtschaftlichen Unterstützungsmassnahmen sonst zu spät 
kommen und ihr Ziel verfehlen. Daher ist es notwendig und rechtlich vertretbar, § 44 
Abs. 1 KV anzurufen, um wirtschaftliche und soziale Notstände mit dem Härtefallpro-
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gramm 2022 zu lindern. Die Dringlichkeit schliesst den alternativen und sonst üblichen 
Weg über die Finanzbefugnis gemäss § 23 KV aus. 
Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission des Grossen Rates stützt die Auffassung 
des Regierungsrates, dass ein Härtefallprogramm 2022 greifen soll und unterstützt die 
Haltung des Regierungsrates, dass dieses gestützt auf § 44 Abs. 1 KV umgesetzt wer-
den soll. 
Das Härtefallprogramm 2022 wird wie das Härtefallprogramm 2021 umgesetzt. 
 

Die wichtigsten Eckpunkte sind: 

 Es stehen maximal 25.3 Mio. Franken zur Verfügung, wovon maximal 5.060 Mio. 
Franken durch den Kanton zu tragen sind. 

 Die Höchstgrenze beläuft sich bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis 5 
Mio. Franken auf maximal 9 Prozent des Jahresumsatzes und maximal Fr. 
450'000. 

 Die Höchstgrenze beläuft sich bei Unternehmen mit Jahresumsatz über 5 Mio. 
Franken auf maximal 9 Prozent des Jahresumsatzes und maximal 1.2 Mio. Fran-
ken, wenn bestätigt wird, dass alle zumutbaren Selbsthilfemassnahmen ergriffen 
wurden. 

 Die Höchstgrenze beläuft sich bei Schaustellern, welche über eine kantonale Be-
willigung verfügen, auf höchstens 18 Prozent des durchschnittlichen Jahresum-
satzes und höchstens 2.4 Mio. Franken. 

 Alle Auszahlungen erfolgen als A-fonds-perdu-Beiträge. 
 Die Anträge auf Beiträge für die Monate Dezember 2021, Januar und Februar 

2022 können vom 1. bis 30. April 2022 eingereicht werden. 
 
 
Eintreten 
 
Nachdem die Kommission sich einstimmig für das Härtefallprogramm 2022 ausgespro-
chen hat und sich mehrheitlich für die Anwendung von § 44 Abs.1 KV ausgesprochen 
hat, ist sie einstimmig auf das Geschäft eingetreten. 
 
 
Detailberatung 
 
Die Kommission hat dem Beschuss des Regierungsrates (RRB Nr. 152) vom 8. März 
2022 einstimmig durch 11 anwesende Kommissionsmitglieder zugestimmt. 
 
 
Die Kommission beantragt Ihnen, den Beschlussesentwurf des Grossen Rates be-
treffend Genehmigung der Covid-19-Notstandsmassnahme betreffend Härtefall-
programm Kanton Thurgau: Umsetzung der Verordnung über Härtefallmassnah-
men für Unternehmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie im Jahr 2022 
(Covid-19-Härtefallverordnung 2022, HFMV 22, Stand 2. Februar 2022) zu genehmi-
gen. 
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Guntershausen, 22. März 2022 Der Kommissionspräsident 
 
  
 Gallus Müller 
 
 
Beilagen: 
Beschlussesentwurf der vorberatenden Kommission 
 


